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Zeile Antragsteller
*innen

Text Verfahrens-
vorschlag

Modifizierte
r Text

1-67 Grüne Jugend 
NRW u.a.

Ersetze den Antrag durch:

Die Kommune ist eine zentrale politische Ebene für unsere Grüne Ziele. Egal ob ökologische Transformation oder 
Sozialpolitik: Ohne die Kommune geht nichts. Im Gegensatz zu Bund, Land und Europa wird diese Ebene auch von 
den Mandatsträger*innen ehrenamtlich bearbeitet. Tausende Mitglieder arbeiten ehrenamtlich in Räten, Ausschüssen 
und Beiräten für uns GRÜNE.
Die Kommunalwahlen 2020 werden für uns GRÜNE eine Kraftanstrengung, für die es sich aber zu kämpfen lohnt. Wir 
werben um Akteure aus der Zivilgesellschaft, sich bei uns GRÜNEN zu engagieren und rufen alle (Neu-)Mitglieder auf,
ihren Sachverstand in kommunalen Parlamenten und Ausschüssen einzubringen. Dabei wollen wir junge Menschen in
Ausbildungsverhältnissen, Familieneltern und Migrant*innen, bei allen Gruppen besonders Frauen*, besonders 
ansprechen, weil sie in kommunalen Mandaten nicht nur bei uns GRÜNEN deutlich unterrepräsentiert sind.
Die Aufwandsentschädigungen von einem kommunalen Ehrenamt sind auf der einen Seite wichtig und oft auch 
notwendig, um das Engagement von kommunalpolitisch Engagierten zu finanzieren und zu ermöglichen. Gleichzeitig 
sind die Mandatsträger*innenbeiträge für uns GRÜNE eine wichtige Finanzierungssäule der Kreis- und Ortsverbände. 
Das Verhältnis und die Höhe der Abgabe sind daher ein Balance-Akt und individuell vom Kreis- oder Ortsverband und
teilweise sogar zwischen dem Vorstand und einzelnen Mandatsträger*innen auszuhandeln. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Kreis- oder Ortsverbände diese Entscheidung am besten treffen können.
Wir sprechen uns für diese Autonomie der Kreis- oder Ortsverbände auch deshalb aus, weil die Situationen in NRW 
extrem unterschiedlich sind. In kleinen Kommunen im ländlichen Raum unterscheidet sich die Höhe der 
Aufwandsentschädigungen um ein Vielfaches von denen in Großstädten wie Dortmund, Essen, Köln oder Münster. Wir
raten den Kreis- und Ortsverbänden, hier eine progessive Abgabenordnung einzuführen. Ebenso wie im Steuersystem 
ist es aus unserer Sicht sinnvoll, wenn auf höhere Aufwandsentschädigung auch prozentual höhere Abgaben anfallen.
Zusätzlich möchten wir Kreis- und Ortsverbände ermutigen eine soziale Komponente in die 
Aufwandsentschädigungen einfließen zu lassen um beispielsweise junge Familien, Menschen in einer Ausbildung und
Alleinerziehende nicht übermäßig zu belasten.

Ab-
stimmung

1



20 Willi Harz Den Satz hinter “unterschiedlicher Akzeptanz bestehen“ beenden und und einen neuen Satz beginnen mit: “Oft 
funktionieren die Vereinbarungen reibungslos, jedoch gibt es auch Probleme bei der Durchsetzbarkeit.“

Übernahme

37 KV Soest u.a. Zeile 37 „Sachkundige Einwohner*innen bzw. Bürger*innen“ streichen Abstimmen

45 LFR Ersetze “mindestens 50%“ durch “in der Regel 50%“ Übernahme
45-1 Gregor Kaiser

u.a.
Ergänze nach “sollten“: in der Regel 25% bis 50%
Streiche “mindestens“

Zurückgezo
gen

45-2 Willi Harz In Zeile 45 “Kreisvorstand“ mit “Parteivorstand“ ersetzen. Übernahme
45-3 KV Soest Zeile 45 – 49 ändern:

1. Ehrenamtliche Funktionsträger*innen sollten ca. 25 – 50% ihrer erzielten Ein- nahmen als Mandatsabgabe leisten
2. Funktionsträger*innen sollten eine Reduzierung der individuellen Mandatsabgaben
mit dem Vorstand des entsprechenden Orts- und Kreisverbandes besprechen und vereinbaren, wenn dies aufgrund 
der individuellen finanziellen Situation geboten erscheint. Insbesondere ein geringes Einkommen, 
Unterhaltsverpflichtungen, der Bezug von Sozialleistungen und besondere Belastungen sollen entsprechend 
berücksichtigt werden. Die Vereinbarung sollte schriftlich erfolgen und jährlich auf Fortbestehen der Gründe 
überprüft werden.

Abstimmen

58-62 Landesfinanzr
at

Der Absatz Z. 58-62 soll ersetzt werden durch folgende Formulierung:
“Es wird empfohlen, bei der Listenaufstellung die Bewerber*innen zu informieren, dass im Rahmen des 
Haushaltsabschlusses veröffentlicht werden kann, inwieweit sie prozentual der inviduellen Vereinbarung 
nachgekommen sind.“

Übernahme

66 Landesfinanzr
at

Ersetze “Zusatzregelungen“ durch “Regelungen“. Übernahme
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